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Einladung der Jagdgenossenschaft Krippehna

Zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Krippehna 
am Freitag, dem 10. April 2015, um 19.00 Uhr, 
in der Gaststätte „Bergmann“ Zschepplin, möchte der Jagdvor-
stand alle Landeigentümer von bejagbaren Flächen recht herzlich 
einladen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.
Tagesordnung
1. Begrüßung der Jagdgenossen durch den Jagdvorsteher 
2. Bericht und Beschlussfassung über die Jahresrechnung 

2014/2015 
3. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes und Kassenwart 
4. Beschluss über die geplante Verwendung des Reinertrages 
5. Beschluss über den Haushaltplan 2015/2016 
6. Bericht der Jäger 
7. Verschiedenes 
8. Schlusswort des Jagdvorstehers
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Ei-
gentumsverhältnisse von bejagbaren Flächen dem Jagdvorstand, 
zur Aktualisierung des Jagdkatasters, mitzuteilen sind. Auf Ihr 
Kommen freut sich der Jagdvorstand Krippehna.

Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe 
für Kleineinleitungen des Abwasserzweckverbandes 
Delitzsch vom 18.03.2015

(Abwasserabgabenabwälzungssatzung)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) i.d.F.v. 03.03.2014 (SächsGVBl. S. 146) 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 02.04.2014 
(SächsGVBl. S. 234, 237) und des § 47 Abs. 2 in Verbindung mit 
§§ 6 Abs. 1, 5 Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (SächsKomZG) i.d.F.v. 03.03.2014 (SächsGVBl. 
S. 196), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
18.12.2013 (SächsGVBl. S. 970, 1080), den §§ 7, 8 des Sächsi-
schen Ausführungsgesetzes zum Abwassergesetz des Freistaates 
Sachsen (SächsAbwAG) vom 05.05.2004 (SächsGVBl. S. 148), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.07.2013 
(SächsGVBl. S. 503, 553) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über 
Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasser-
abgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18.01.2005 (BGBl. I, S. 114), zuletzt geändert Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18.08.2010 (BGBl. I, S. 1163) und § 2 des Sächsi-
schen Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) i.d.F.v. 26.08.2004 
(SächsGVBl. S. 418, berichtigt 2005 S. 306), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 28.11.2013 (SächsGVBl. S. 822, 840), 
beschließt die Verbandsversammlung des Abwasserzweckver-
bandes Delitzsch (AZVD) am 18.03.2015 folgende Satzung über 
die Erhebung einer Abgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe 
für Kleineinleitungen:

§ 1 
Erhebungsgrundsatz, Abgabentatbestand

(1) Der AZVD erhebt zur Deckung seiner Aufwendungen aus der 
Abwasserabgabe für Kleineinleitungen nach § 8 Abs. 1 Sächs-
AbwAG eine Abgabe.
Die Abgabe wird für Grundstücke erhoben, auf denen Abwas-
ser anfällt und für dessen Einleitung der AZVD nach § 8 Abs. 1 
SächsAbwAG anstelle des Einleiters abgabenpflichtig ist. Dies 
sind Einleitungen von im Jahresdurchschnitt weniger als 
8 cbm/Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnlichem 
Schmutzwasser in ein Gewässer im Sinne von § 3 Nr. 1-3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Das Verbringen in den Unter-
grund gilt als Einleiten in ein Gewässer, ausgenommen hiervon 
ist das Verbringen im Rahmen landbaulicher Bodenbehandlung.

(2) Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnliche Schmutz-
wassereinleitungen bleiben abgabenfrei, wenn:
a. der Bau der Abwasserbehandlungsanlage mindestens den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und
b. der Schlamm einer dafür geeigneten Abwasserbehandlungs-

anlage zugeführt oder nach Abfallrecht entsorgt wird.
(3) Schmutzwasser im Sinne von Absatz 1 Satz 2 ist das durch 
häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das 
bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser.

§ 2 
Abgabenmaßstab und Abgabensatz

(1) Die Abgabe wird nach Schadeinheiten gemäß Absatz 2 oder 3, 
multipliziert mit dem Abgabensatz gemäß Absatz 4 und zzgl. des 
Verwaltungsaufwandes gemäß Absatz 5 berechnet.
(2) Die Zahl der Schadeinheiten beträgt bei Grundstücken, von 
denen Schmutzwasser aus Haushaltungen im Sinne des § 1 Abs. 1 
Satz 2 und 3 eingeleitet werden, die Hälfte der Zahl der auf dem 
Grundstück wohnenden Einwohner. Maßgebend für die Zahl der 
Einwohner ist der 30.06. des jeweiligen Kalenderjahres, für das die 
Abgabe zu entrichten ist. Hierbei bleiben Einwohner unberücksich-
tigt, deren Abwasser anderweitig rechtmäßig einer Abwasserbe-
handlungsanlage zugeführt oder rechtmäßig auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden aufgebracht 
wird. Kann die Einwohnerzahl nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand ermittelt werden, wird sie geschätzt.
(3) Dient das Grundstück, von dem ähnliche Schmutzwasserein-
leitungen im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 vorgenommen werden, nicht oder nicht 
nur Wohnzwecken, wird die Abgabe nach der im Kalenderjahr ein-
geleiteten Schmutzwassermenge berechnet. Die Schadeinheiten 
ergeben sich hierbei aus der Menge des eingeleiteten Schmutz-
wassers geteilt durch 30 und multipliziert mit 0,5.
(4) Der Abgabensatz beträgt für eine Schadeinheit 35,79 EUR.
(5) Der Verwaltungsaufwand beträgt je Veranlagungsjahr und ab-
gabepflichtiges Grundstück 20,00 EUR.

§ 3 
Veranlagungszeitraum, Abgabenpflicht

(1) Veranlagungszeitraum ist das jeweilige Kalenderjahr.
(2) Die Abgabenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalen-
derjahres. 

§ 4 
Abgabenschuld

Die Abgabenschuld entsteht jeweils zum Ende des Kalenderjahres. 
Abweichend von Satz 1 entsteht die Abgabenschuld mit Ablauf 
des Monats,
1. in dem die Einleitung nach § 1 Absatz 1 Satz 2 und 3 vom 

Grundstück entfällt und dies dem AZVD schriftlich angezeigt 
wurde,

2. in dem das Grundstück an das zentrale Abwassernetz ange-
schlossen wurde,

3. in dem die Voraussetzungen für die Abgabenpflicht entfallen 
und dies dem AZVD schriftlich angezeigt wurde.

§ 5 
Abgabenschuldner

(1) Abgabenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Ab-
gabenschuld Eigentümer des Grundstückes ist. Der dingliche Nut-
zungsberechtigte ist anstelle des Eigentümers Abgabenschuldner.
(2) Mehrere Abgabenschuldner für dasselbe Grundstück haften 
als Gesamtschuldner.

§ 6 
Heranziehung und Fälligkeit

(1) Die Abgabe ist durch schriftlichen Bescheid festzusetzen.
(2) Die Abgabe wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beschei-
des fällig.
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§ 7 
Pflichten der Beteiligten

(1) Abgabenschuldner und Einleiter sind zur Mitwirkung bei der 
Ermittlung des Sachverhaltes verpflichtet. Insbesondere haben 
sie im Sinne von § 11 Abs. 2 AbwAG Auskünfte für die Prüfung 
und Berechnung der Abgabenansprüche zu erteilen, notwendige 
Unterlagen zu überlassen und nötigenfalls Zutritt zum Grundstück 
zu gewähren.
(2) Zur Feststellung der Abgabenfreiheit nach § 1 Absatz 2 und  
§ 2 Absatz 2 Satz 3 sind geeignete Nachweise vorzulegen.

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Absatz 2 Satz 2 SächsAbwAG 
in Verbindung mit § 6 Absatz 2 SächsKAG handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig entgegen § 7 dieser Satzung die erforderlichen 
Auskünfte oder Unterlagen nicht, nicht vollständig, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig erteilt bzw. vorlegt oder den nötigen Zutritt 
zum Grundstück nicht gewährt.
(2) Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 
SächsAbwAG in Verbindung mit § 6 Absatz 2 SächsKAG mit einer 
Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR geahndet werden.

§ 9 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft.
Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Gemäß § 4 Abs. 4 der SächsGemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

3. die Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhaltes 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Delitzsch, den 18.03.2015

Möllert
Verbandsvorsitzende

Neufassung der Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei  
weisungsfreien Angelegenheiten des Abwasser-
zweckverbandes Delitzsch (Kostensatzung) 

vom 18.03.2015
Auf Grund von § 25 Absatz 1 Verwaltungskostengesetz des Frei-
staates Sachsen (SächsVwKG) i.d.F.d. Bekanntmachung vom 
17.09.2003 (SächsGVBl. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 
31 des Gesetzes vom 27.01.2012 (SächsGVBl. S. 130, 144), des 
§ 47 Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) i.d.F.v. 03.03.2014 
(SächsGVBl. S. 196), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 18.12.2013 (SächsGVBl. S. 970, 1080) i.V.m. § 4 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i.d.F.v. 
03.03.2014 (SächsGVBl. S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 02.04.2014 (SächsGVBl. S. 234, 237) hat die 
Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Delitzsch 
in ihrer Sitzung am 18.03.2015 folgende Neufassung der Kosten-
satzung beschlossen: 

§ 1 
Kostenpflicht

Der Abwasserzweckverband Delitzsch erhebt für seine Tätigkeiten, 
die er in Ausübung hoheitlicher Gewalt in weisungsfreien Ange-
legenheiten vornimmt (Amtshandlungen), Verwaltungsgebühren 
und Auslagen (Kosten) nach den Vorschriften dieser Satzung. 
Unterliegt eine Amtshandlung der Umsatzsteuer, wird diese auf 
den Kostenschuldner umgelegt.

§ 2 
Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1. wer die Amtshandlung veranlasst, im Übrigen derjenige, in 

dessen Interesse die Amtshandlung vorgenommen wird,
2. wer die Kosten dem Abwasserzweckverband gegenüber 

schriftlich übernommen hat oder für die Kostenschuld eines 
anderen kraft Gesetzes haftet,

3. im Rechtsbehelfsverfahren und in streitentscheidenden Verwal-
tungsverfahren derjenige, dem die Kosten auferlegt werden.

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.
(3) Auslagen im Sinne des § 9 Absatz 1, die durch unbegründete 
Einwendungen eines Beteiligten oder durch Verschulden eines 
Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, können diesem 
auferlegt werden.

§ 3 
Nichterhebung von Kosten

(1) Kosten werden nicht erhoben für:
1. Amtshandlungen, die ausschließlich oder überwiegend im 

öffentlichen Interesse von Amts wegen vorgenommen werden; 
sind sie von einem Beteiligten veranlasst, sind ihm dafür die 
Kosten aufzuerlegen, soweit dies der Billigkeit nicht wider-
spricht;

2. Auskünfte einfacher Art;
3. das Verfahren der Stundung, den Erlass oder die Erstattung 

öffentlicher Abgaben;
 4.  die Anforderung von Kosten, Kostenvorschüssen, Benutzungs-

gebühren, Beiträgen und die Aufforderung zur Zahlung von 
Säumniszuschlägen sowie die Festsetzung von Entschädigun-
gen im Sinne des § 27 a SächsVwKG und die Festsetzung der 
in einem Vorverfahren nach § 68 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen;

5. die Entscheidung über Gegenvorstellungen, Aufsichtsbe-
schwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden und Petitionen;

6. Amtshandlungen in wahlrechtlichen Angelegenheiten;
7. das Verfahren über die Anordnung der sofortigen Vollziehung 

und über die Aussetzung der Vollziehung nach §§ 80 und  
80 a VwGO;
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